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Dieses Informationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über Ihre Photovoltaikversicherung. Es ist beispielhaft 
und daher nicht vollständig. Die vollständigen vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie in den 
Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Damit Sie um-
fassend informiert sind, lesen Sie sich bitte alle Unterlagen durch. 
 
Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
 
Wir bieten Ihnen eine Photovoltaikversicherung an. 
 

 
Was ist versichert? 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag 
bezeichneten betriebsfertigen elektrotechni-
schen und elektronischen Anlagen und Ge-
räte durch: 

 Unvorhergesehene eintretende Beschädi-
gungen und Zerstörungen versicherter Sa-
chen sowie 

 Abhandenkommen versicherter Sachen 
durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub o-
der Plünderung. 

 Schäden durch innere Unruhen, Erdbeben 
 
Was wird ersetzt? 

 Bei Beschädigungen entschädigen wir Ihnen 
die notwendigen Reparaturkosten; 

 Bei Zerstörungen oder Abhandenkommen 
erhalten Sie den Wiederbeschaffungspreis 
(Neuwert). 

 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

 Die Versicherungssumme vereinbaren wir 
mit Ihnen individuell. Sie soll dem Neuwert 
der versicherten Sachen entsprechen. 

 

 
 

Was ist nicht versichert? 
Schäden an: 

x Verschleißteilen; 

x Verbrauchsmaterialien; 

x Wechseldatenträgern; 
 
Schäden durch: 

x politische Gefahren wie Krieg, kriegs-
ähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Re-
volution, Rebellion oder Aufstand, 

x Kernenergie; 

x Schäden, die Sie oder Ihr Repräsen-
tant vorsätzlich herbeigeführt haben. 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

! Schäden, die Sie oder Ihr Repräsen-
tant grob fahrlässig herbeigeführt ha-
ben; 

! Schäden durch betriebsbedingte Ab-
nutzung oder Alterung; 

! Schäden durch Mängel; 

! Schäden durch Einsatz reparaturbe-
dürftiger Sachen; 

! Schäden durch Dritte als Lieferanten, 
Werkunternehmer oder für den ein 
Dritter aus einem Reparaturauftrag 
einzutreten hat. 

 
 
 

  

 
Wo bin ich versichert? 
 Die Photovoltaikversicherung gilt nur für im Inland eintretende Versicherungsfälle.  

 Photovoltaikanlagen im Ausland fallen nicht unter den Versicherungsschutz.  

 
 

  



 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten: 
 Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
 Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 
 Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 
 Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten. 
 Wenn sich Ihre vorhandenen Risikoumstände während der Vertragslaufzeit wesentlich ändern, müs-

sen Sie uns ansprechen, damit der Vertrag ggf. angepasst werden kann. 

   

 
Wann und wie zahle ich? 
Den ersten oder den einmaligen Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins zahlen. Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, ist im Versicherungsschein ge-
nannt. Je nach Vereinbarung zwischen uns kann das monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich 
sein. Sie können uns den Beitrag überweisen oder uns ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzu-
ziehen.  

   

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vorausset-
zung ist, dass Sie den ersten Versicherungsbeitrag gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versiche-
rungsschutz mit der Zahlung.  
 
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils 
ein Jahr. Ausnahme: Sie oder wir haben den Vertrag gekündigt.  
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag am Ende des 
dritten Jahres kündigen. Ihre Kündigung muss uns drei Monate vor Ende des dritten Jahres zugehen. 

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf 
jedes Verlängerungsjahres kündigen (das muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer 
geschehen).  
 
Ebenfalls können Sie und wir nach dem Eintritt eines Schadenfalles den Versicherungsvertrag kündigen. 
Dann endet die Versicherung schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 

 


